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Entwurf

Bundesgesetz, mit dem das Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014 geindert wird
Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014, BGBI. I Nr. 191/2013, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz
BGBI Nr. 50/2016, wird wie folgt geéndert:

1. In § 2 Abs. 2 Z 5 wird das Wort ,jand* durch einen Beistrich ersetzt, in § 2 Abs. 2 Z 6 der Punkt durch
einen Beistrich ersetzt und werden folgende Ziffern 7 bis 9 angefiigt:
,»7. die Vertretung in allen Angelegenheiten der An- und Abmeldung von Registrierkassen,

8. die Beratung und Vertretung in Angelegenheiten des Registers der wirtschaftlichen Eigentiimer
einschlielich der Meldung des wirtschaftlichen Eigentiimers auf der Basis der Angaben ihrer
Mandanten und der Feststellung und Uberpriifung des wirtschaftlichen Eigentiimers im Auftrag
ihrer Mandanten und

9. die Tatigkeit als Mediator, wenn sie in die Liste der Mediatoren nach dem Zivilrechts-
Mediations-Gesetz (ZivMediatG), BGBI. I Nr. 29/2003, eingetragen sind.*

2.In § 3 Abs. 2 Z 2 wird das Wort ,,und** durch einen Beistrich ersetzt, in § 2 Abs. 2 Z 3 der Punkt durch
einen Beistrich ersetzt und werden folgende Ziffern 4 und 5 angefiigt:
,»4. die Vertretung in allen Angelegenheiten der An- und Abmeldung von Registrierkassen und
5. die Beratung und Vertretung in Angelegenheiten des Registers der wirtschaftlichen Eigentiimer
einschlieflich der Meldung des wirtschaftlichen Eigentiimers auf der Basis der Angaben ihrer
Mandanten und der Feststellung und Uberpriifung des wirtschaftlichen Eigentiimers im Auftrag
ihrer Mandanten.*

3.In§4 Abs. 2 Z 1 wird das Wort ,und* durch einen Beistrich ersetzt, in § 4 Abs. 2 Z 2 der Punkt durch
das Wort ,und* ersetzt und folgende Ziffer 3 hinzugefiigt:

»3. die Beratung und Vertretung in Angelegenheiten des Registers der wirtschaftlichen Eigentiimer
einschlielich der Meldung des wirtschaftlichen Eigentiimers auf der Basis der Angaben ihrer
Mandanten und der Feststellung und Uberpriifung des wirtschaftlichen Eigentiimers im Auftrag
ihrer Mandanten.*

4. § 7 Abs. 4 letzter Satz lautet:
»Latigkeiten, die die bei Bilanzbuchhaltungsberufen festgesetzte Arbeitszeit nicht erreichen, sind nur

verhéltnisméBig anzurechnen.*

5.$ 971 lautet:

,»1. iber das Vermogen des Berufswerbers ein Insolvenzverfahren anhéngig ist und der Zeitraum der
Einsichtgewdhrung in die Insolvenzdatei nicht abgelaufen ist, sofern dieses nicht durch
Bestitigung eines Sanierungs- oder eines Zahlungsplanes aufgehoben worden ist, oder*

6. § 10 Abs. 1 lautet:

»§ 10. (1) Bilanzbuchhalter, Buchhalter und Personalverrechner sind verpflichtet, fiir Schiden aus
ihrer Tatigkeit eine Vermogensschaden-Haftpflichtversicherung bei einem zum Betrieb nach den
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Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes 2016, BGBI. I Nr. 34/2015, berechtigten Versicherer
abzuschlieBen und fiir die gesamte Dauer des Bestehens ihrer Berufsberechtigung aufrechtzuerhalten.*

7.8 11 Abs. 3 entfallt.

8. § 13 lautet:

»§ 13. (1) Personen, die die Ablegung einzelner Gegenstinde des schriftlichen Priifungsteils einer
Fachpriifung inhaltlich vergleichbaren Priifung nachweisen konnen, sind von der Ablegung dieser
Gegenstiande im Rahmen des schriftlichen Teils der Fachpriifung befreit. Die Behorde hat dariiber mit
Bescheid abzusprechen.

(2) Personen, die bereits iiber eine Berechtigung als Buchhalter oder Personalverrechner verfiigen,
sind von jenen Gegenstinden der Fachpriifung Bilanzbuchhalter beftreit, die sie bereits aufgrund ihrer
Befugnis ausiiben diirfen. Die Behdrde hat im Rahmen der Priifungsordnung festzulegen, welche
Gegenstande inhaltlich als gleichwertig anzusehen sind.

(3) Bei der Behorde ist ein Fachbeirat einzurichten. Der Fachbeirat hat aus mindestens drei
Mitgliedern zu bestehen. Die Mitglieder des Fachbeirates sind vom Présidenten der Wirtschaftskammer
Osterreich fiir die Dauer von fiinf Jahren zu bestellen. Die Mitglieder des Fachbeirates haben iiber
praktische Erfahrung oder theoretische Kenntnisse auf dem Gebiet der Bilanzbuchhaltung, Buchhaltung
oder Personalverrechnung zu verfligen. Der Fachbeirat hat seine Entscheidungen mit einfacher Mehrheit
zu treffen, wobei bei Stimmengleichstand die Stimme des Vorsitzenden entscheidet. Der Prisident der
Wirtschaftskammer Osterreich hat fiir die Geschéftsfilhrung im Fachbeirat eine Geschiftsordnung zu
erlassen.

(4) Die Behorde hat vor einer Entscheidung gemdB Abs. 1 und bei der Beurteilung iiber das
Vorliegen einer gleichwertigen Berufsqualifikation geméf § 72 Abs. 2. Z 5 und 6 eine Stellungnahme des
Fachbeirates einholen.*

9. In § 23 Abs. 1 entfdllt der 2. und 3. Satz.

10. § 23 Abs. 2 Z 5 lautet:

,»J. die vom Priifling zu bezahlende Priifungsgebiihr und Kosten fiir Materialien und Einrichtungen
bei Priifungsverfahren gemaf Z 3,

11. § 23 Abs. 2 Z 13 lautet:
»13. die Gleichwertigkeit der Gegenstinde im Sinne des § 13 Abs. 2.*

12. Dem § 28 werden folgende Abs. 4 und 5 angefiigt:

»(4) Scheidet der Geschiftsfithrer aus, so ist langstens innerhalb einer Frist von sechs Monaten ein
neuer Geschéftsfiihrer zu bestellen, widrigenfalls die Anerkennung von der Behorde zu wiederrufen ist.
Die Frist verkiirzt sich auf zwei Monate, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren vor dem
Ausscheiden des Geschéftsfiihrers die selbststindige Ausiibung eines Bilanzbuchhaltungsberufes
insgesamt langer als sechs Monate ohne Geschéftsfiihrer ausgeiibt wurde.

(5) Die vertretungsbefugten Organe der juristischen Person oder eingetragenen Personengesellschaft
haben die Bestellung und das Ausscheiden des Geschiftsfithrers der Behorde unverziiglich langstens aber
innerhalb eines Monats, anzuzeigen.

13. § 39 Abs. 4 Z 1 lautet:

»1. Melde- und Auskunftspflichten im Rahmen der Bestimmungen Richtlinie (EU) 2015/849 zur
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwédsche und der
Terrorismusfinanzierung, zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europiischen
Parlaments und des Rates und zur Authebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europiischen
Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission, ABI. Nr. L 141 vom
05.06.2015, S. 73 (im Folgenden: 4. Geldwésche-RL), und den damit im Zusammenhang
erlassenen UmsetzungsmaBnahmen bestehen oder*

12. § 41 Abs. 2 lautet:

»(2) Der Eintritt des Ruhens ist der Behorde unverziiglich schriftlich anzuzeigen. Das Ruhen wird
mit angegebenem Datum, frithestens jedoch mit dem Datum des Einlangens der Ruhenserklarung bei der
Behorde wirksam.*
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14. Der 1. Teil, 4. Hauptstiick, 2. Abschnitt samt Uberschrift lautet:

»2. Abschnitt
Mafinahmen zur Verhinderung der Geldwische und der Terrorismusfinanzierung

Allgemeines und Begriffsbestimmungen

§43. (1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes setzen fiir den Bereich der
Bilanzbuchhaltungsberufe die 4. Geldwésche-RL um.

(2) Im Sinne dieses Abschnittes bedeutet
1. ,,Geldwische* die folgenden Handlungen, wenn sie vorsitzlich begangen werden:

a) der Umtausch oder Transfer von Vermogensgegenstdnden in Kenntnis der Tatsache, dass
diese Vermogensgegenstinde aus einer kriminellen Tétigkeit stammen, zum Zwecke der
Verheimlichung oder Verschleierung des illegalen Ursprungs der Vermogensgegenstinde oder
der Unterstiitzung von Personen, die an einer solchen Tétigkeit beteiligt sind, damit diese den
Rechtsfolgen ihrer Tat entgehen oder

b) die Verheimlichung oder Verschleierung der wahren Natur, Herkunft, Lage, Verfiigung oder
Bewegung von Vermdgensgegenstinden oder von Rechten oder Figentum an
Vermogensgegenstianden in Kenntnis der Tatsache, dass diese Vermodgensgegenstinde aus
einer kriminellen Tétigkeit oder aus der Teilnahme an einer solchen Tatigkeit stammen oder

c) der Erwerb, der Besitz oder die Verwendung von Vermdgensgegenstinden, wenn dem
Betreffenden bei der Ubernahme dieser Vermdgensgegenstinde bekannt war, dass sie aus
einer kriminellen Tétigkeit oder aus der Teilnahme an einer solchen Tatigkeit stammen oder

d) die Beteiligung an einer der unter lit. a, b und c aufgefiihrten Handlungen, Zusammenschliisse
zur Ausfiihrung einer solchen Handlung, Versuche einer solchen Handlung, Beihilfe,
Anstiftung oder Beratung zur Ausfilhrung einer solchen Handlung oder Erleichterung ihrer
Ausfiihrung,

2. Kriminelle Tatigkeit“ jede Form der strafbaren Beteiligung an der Begehung der folgenden

Straftaten, unabhéngig davon, ob ihr Tatort gemal § 67 Abs. 2 des Strafgesetzbuches (StGB),

BGBI. Nr. 60/1974, innerhalb oder auBerhalb Osterreichs liegt:

a) Terroristische Vereinigung geméB § 278b StGB,

b) Terroristische Straftaten gemif § 278c StGB,

c¢) Terrorismusfinanzierung gemaf § 278d StGB,

d) Ausbildung fiir terroristische Zwecke geméal § 278e StGB,

e) Anleitung zur Begehung einer terroristischen Straftat gemél § 278f StGB,

f) Schwerer Diebstahl gemdl § 128 StGB mit dem Ziel, eine terroristische Straftat gemal § 278c
StGB zu begehen,

g) Erpressung gemiB § 144 StGB oder schwere Erpressung geméf § 145 StGB mit dem Ziel,
eine terroristische Straftat gemaf § 278c StGB zu begehen,

h) Urkundenfélschung geméf § 223 StGB oder Falschung besonders geschiitzter Urkunden
gemil § 224 StGB mit dem Ziel, eine terroristische Straftat gemif3 § 278c StGB zu begehen
oder sich an einer terroristischen Vereinigung zu beteiligen gemaf3 § 278b Abs. 2 StGB,

1) Gerichtlich stratbare Handlungen nach dem Suchtmittelgesetz (SMG), BGBI I Nr. 112/1997
oder dem Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetz (NPSG), BGBI I Nr. 146/2011,

j) Stratbare Handlungen einer kriminellen Vereinigung gemaf § 278 StGB, die in § 278 Abs. 2
StGB genannt werden,

k) Schwerer Betrug gemil3 § 147 StGB, Forderungsmissbrauch gemifl § 153b StGB oder ein in
die Zustindigkeit der Gerichte fallendes Finanzvergehen der Abgabenhinterziehung gemaf3 § 7
Ausfuhrerstattungsgesetz (AEG), BGBI Nr. 660/1994, oder des Schmuggels und der
Hinterziehung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben gemdl des § 35 Finanzstrafgesetzes
(FinStrG), BGBI Nr. 129/1958, einschlieBlich der Qualifizierungen gemif §§ 38, 38a und 39
FinStrG der genannten Finanzvergehen, soweit durch die Tat Mittel aus dem
Gesamthaushaltsplan der Europédischen Union oder aus den Haushaltsplidnen, die von der
Européischen Union oder in ihrem Aufirag verwaltet werden, durch eine Ausgabenerhéhung
oder Einnahmenverringerung im Ausmal} von mehr als 50 000 Euro betroffen sind, waren
oder sein sollten oder hitten sein sollen,
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1) Bestechung gemif § 307 StGB, Vorteilszuwendung gemil § 307a StGB oder Bestechung von
Bediensteten oder Beauftragten geméf § 309 Abs. 2 StGB,

m) alle Straftaten, einschlieBlich eines in die Zustindigkeit der Gerichte fallenden
Finanzvergehens, die im Zusammenhang mit direkten und indirekten Steuern nach
oOsterreichischem Recht stehen und mit einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten
belegt werden konnen,

n) die kriminelle Vereinigung gemiB § 278 StGB sowie die kriminelle Organisation gemal
§ 278a StGB,

. ,,Vermogensgegenstand“ Vermogenswerte aller Art, ob korperlich oder nichtkérperlich,

beweglich oder unbeweglich, materiell oder immateriell, und Rechtstitel oder Urkunden in jeder
— einschlieBlich elektronischer oder digitaler — Form, die das Eigentumsrecht oder Rechte an
solchen Vermdgenswerten belegen; dazu zéhlen auch unkoérperliche Spekulationsobjekte wie
Einheiten virtueller Wahrungen und die auf diese entfallenden Wertzuwéchse, nicht aber bloBe
Ersparnisse wie etwa nicht eingetretene Wertverluste, Forderungsverzichte oder ersparte Aus-
oder Abgaben,

. »Stammen®, dass der Téter der stratbaren Handlung den Vermdgensgegenstand durch die Tat

erlangt oder fiir ihre Begehung empfangen hat oder wenn sich in ihm der Wert des urspriinglich
erlangten oder empfangenen Vermogensgegenstandes verkorpert,

. »,Terrorismusfinanzierung®™ die Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel, gleichviel auf

welche Weise, unmittelbar oder mittelbar, mit dem Vorsatz, dass sie ganz oder teilweise dazu

verwendet werden, eine der folgenden Straftaten zu begehen:

a) Terroristische Vereinigung geméaB § 278b StGB,

b) Terroristische Straftaten gemif § 278c¢ StGB,

c¢) Terrorismusfinanzierung gemaf § 278d StGB,

d) Ausbildung fiir terroristische Zwecke geméal § 278e StGB,

e) Anleitung zur Begehung einer terroristischen Straftat gemél § 278f StGB,

f) Schwerer Diebstahl gemdl § 128 StGB mit dem Ziel, eine terroristische Straftat gemal § 278c
StGB zu begehen,

g) Erpressung gemiB § 144 StGB oder schwere Erpressung geméf § 145 StGB mit dem Ziel,
eine terroristische Straftat gemaf § 278c StGB zu begehen,

h) Urkundenfélschung geméf § 223 StGB oder Falschung besonders geschiitzter Urkunden
gemil § 224 StGB mit dem Ziel, eine terroristische Straftat gemaf § 278c StGB zu begehen
oder sich an einer terroristischen Vereinigung zu beteiligen gemaf3 § 278b Abs. 2 StGB,

. »,Finanzielle Mittel* Bar- und Buchgeld sowie Einheiten virtueller Wéhrungen, ungeachtet der

Herkunft aus legalen oder illegalen Quellen,

. ,,Verdacht™ einen begriindeten Verdacht, die Annahme der Wahrscheinlichkeit des Vorliegens

eines bestimmten Sachverhalts, die sich aufgrund der Kenntnis darauf hinweisender Tatsachen
ergibt. Diese Annahme hat iiber eine blole Vermutung hinauszugehen,

. »,Geschiftsbeziehung® jedes Handeln eines Berufsberechtigten in Ausiibung seines Berufes fiir

Dritte, wenn iiber eine kostenlose Erstberatung hinaus weitere Dienste oder Aufirdge erfolgen
und bei Zustandekommen des Kontakts davon ausgegangen wird, dass sie von einer gewissen
Dauer sein soll,

. ,Transaktion* einen Vorgang, der auf den Ubergang von Werten von der Einflusssphire des

Auftraggebers in jene einer anderen Person abzielt,

»gelegentliche Transaktion® Transaktion auBerhalb einer Geschéftsbeziehung, die sich auf
15 000 Euro oder mehr belduft, und zwar unabhéngig davon, ob diese Transaktion in einem
einzigen Vorgang oder in mehreren Vorgédngen, zwischen denen eine Verbindung zu bestehen
scheint, ausgefiihrt wird,

»Geldwiaschemeldestelle™ die Meldestelle fiir die Abgabe einer Geldwascheverdachtsmeldung
gemil § 4 Abs. 2 Z 1 und 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes (BKA-G) BGBI I Nr. 22/2002,

»Auftraggeber eine Person, die einen Berufsberechtigten rechtswirksam einen Auftrag erteilt hat
und dieser Auftrag vom Berufsberechtigten verbindlich angenommen wurde,

“Fithrungsebene Fiihrungskréfte oder Mitarbeiter mit ausreichendem Wissen iiber die Risiken,
die fiir den Berufsberechtigten in Bezug auf Geldwésche oder Terrorismusfinanzierung bestehen,
und ausreichendem Dienstalter, um Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Risikolage treffen
zu konnen, wobei es sich nicht in jedem Fall um ein Mitglied der gesetzlichen Vertretung des
Berufsberechtigten handeln muss,
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14. ,Politisch exponierte Person‘ eine natiirliche Person, die wichtige offentliche Amter ausiibt oder
ausgelibt hat; hierzu zéhlen insbesondere

a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretére,

b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane,

c) Mitglieder der Fithrungsgremien politischer Parteien,

d) Mitglieder von obersten Gerichtshofen, Verfassungsgerichtshofen oder sonstigen hohen
Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von auflergewdhnlichen Umstidnden abgesehen, kein
Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann,

e) Mitglieder von Rechnungshéfen oder der Leitungsorgane von Zentralbanken,

f) Botschafter, Geschéftstrager und hochrangige Offiziere der Streitkrifte,

g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen und

h) Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine
vergleichbare Funktion bei internationalen Organisationen,

Keine der unter lit. a bis h genannten &ffentlichen Funktionen umfasst Funktionstrédger mittleren

oder niedrigeren Ranges,

15. ,,Familienmitglieder* insbesondere:
a) den Ehepartner einer politisch exponierten Person oder eine dem Ehepartner einer politisch
exponierten Person gleichgestellte Person,
b) die Kinder einer politisch exponierten Person und deren Ehepartner oder dem Ehepartner
gleichgestellte Personen und
¢) die Eltern einer politisch exponierten Person,
16. ,,bekanntermafen nahestechende Personen®
a) natiirliche Personen, die bekanntermaflen gemeinsam mit einer politisch exponierten Person
wirtschaftliche Eigentlimer von juristischen Personen oder Rechtsvereinbarungen sind oder
sonstige enge Geschéftsbeziechungen zu einer solchen politisch exponierten Person unterhalten
und
b) natiirliche Personen, die alleinige wirtschaftliche Eigentiimer einer juristischen Person oder
einer Rechtsvereinbarung sind, welche bekanntermafBien de facto zu Gunsten einer politisch
exponierten Person errichtet wurde,
17.,,Gruppe” eine Gruppe von Unternechmen, die aus einem Mutterunternchmen, seinen
Tochterunternehmen und den Unternehmen, an denen das Mutterunternehmen oder seine
Tochterunternehmen eine Beteiligung halten, besteht, sowie Unternehmen, die untereinander
durch eine Beziehung im Sinne von Art. 22 der Richtlinie 2013/34/EU {iber den Jahresabschluss,
den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter
Rechtsformen und zur Anderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europdischen Parlaments und
des Rates und zur Aufthebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates, ABI.
Nr. L 182 vom 29.06.2013 S. 19, zuletzt geéndert durch die Richtlinie 2013/102/EU, ABL
Nr. L 334 vom 21.11.2014 S. 86, (,,Konzernaufstellungspflicht™) verbunden sind und
18. ,,wirtschaftlicher Eigentiimer” ein wirtschaftlicher Eigentiimer gemifl §2 Wirtschaftliche
Eigentiimer Registergesetz (WiEReG), BGBI. I Nr. xxx/2017, und natiirliche Personen, in deren
Auftrag eine Transaktion oder Tatigkeit ausgefiihrt wird.

Risikobasierter Ansatz

§ 44. (1) Berufsberechtigte sind bei Ausiibung ihrer beruflichen Tatigkeit verpflichtet, die in diesem
Abschnitt festgelegten Pflichten risikobasiert zu erfiillen. Risiko bedeutet in diesem Abschnitt dabei die
Gefahr, dass Dienste ecines Berufsberechtigten fiir Geldwdsche oder fiir Zwecke der
Terrorismusfinanzierung missbraucht werden. Durch eine risikobasierte Ausgestaltung der
innerorganisatorischen MaBnahmen, der Sorgfaltspflichten gegeniiber Aufiraggebern sowie der
Meldepflichten ist diese missbrauchliche Inanspruchnahme von Diensten des Berufsberechtigten zu
verhindern.

(2) Die risikobasierte Erfiillung verlangt eine qualitative Risikobeurteilung des Berufsberechtigten.
Dieser hat dabei vorliegende, fir den Wirkungsbereich des Berufsberechtigten einschligige
Risikoanalysen der EU und der Republik Osterreich ebenso einzubeziehen wie die in den Anhiingen 1 bis
3 der 4. Geldwische-RL genannten Risikofaktoren, soweit sie flir seine konkrete Tatigkeit einschldgig
sind.

(3) Die Dokumentation der im Rahmen der Risikobeurteilung gemafl Abs. 2 verwendeten Strategien,
Kontrollen und Verfahren hat dabei Grofle und Komplexitit der Kanzlei, Dauer und Art der erbrachten
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Dienstleitungen, Person eines Auftraggebers oder wirtschaftlichen Eigentlimers, Auftraggeberstruktur
und Regionen, in denen der Berufsberechtigte seine Dienstleistungen erbringt, zu beriicksichtigen.

Sorgfaltspflichten gegeniiber Auftraggebern auslésende Umstiinde

§ 45. Aufiraggeberbezogene Sorgfaltspflichten sind auf risikobasierter Grundlage einzuhalten bei
1. Begriindung einer Geschiftsbeziehung oder
2. Ausfithrung gelegentlicher Transaktionen oder

3. Verdacht auf  Geldwdsche oder  Terrorismusfinanzierung, ungeachtet etwaiger
Ausnahmeregelungen, Befreiungen oder Schwellenwerte oder

4. Zweifel an der Richtigkeit oder Eignung erhaltener Auftraggeberidentifikationsdaten.
Umfang der Sorgfaltspflichten gegeniiber Auftraggebern

§ 46. Unter Beriicksichtigung des risikobasierten Ansatzes umfassen die Sorgfaltspflichten
gegeniiber Auftraggebern:

1. die Feststellung und die Uberpriifung der Identitét des Auftraggebers auf der Grundlage von
Dokumenten, Daten oder Informationen, die von einer glaubwiirdigen und unabhingigen Quelle
stammen. Die Uberpriifung der Auftraggeberidentitit hat bei einer natiirlichen Person durch die
Vorlage eines aktuellen amtlichen Lichtbildausweises zu erfolgen. Der Pflicht zur Uberpriifung
der Aufiraggeberidentitit wird bei einer in einem offentlichen Register eingetragenen juristischen
Person oder Personengesellschaft dann entsprochen, wenn ein aktueller Auszug aus dem
betreffenden Register sowie ein aktueller amtlicher Lichtbildausweis der vertretungsbefugten
Personen dieser juristischen Person oder Personengesellschaft in vertretungsbefugter
Zusammensetzung eingeholt worden ist,

2. die Feststellung der Identitét des wirtschaftlichen Eigentiimers und die Ergreifung angemessener
MaBnahmen zur Uberpriifung seiner Identitit. Im Falle von juristischen Personen, Trusts,
Gesellschaften, Stiftungen und #hnlichen Rechtsvereinbarungen schlieft dies angemessene
MaBnahmen ein, um die Eigentums- und Kontrollstruktur des Auftraggebers zu verstehen,

3. die Feststellung und die Uberpriifung der Identitit des Vertreters eines Auftraggebers sowie die
Vergewisserung iiber das Vorliegen einer aufrechten Vertretungsbefugnis,

4. die Bewertung — und gegebenenfalls Einholung — von Informationen iiber den Zweck und die
angestrebte Art der Geschiftsbeziehung,

5. die kontinuierliche Uberwachung der Geschiftsbeziehung, einschlieBlich einer Uberpriifung der
im Verlauf der Geschiftsbeziehung ausgefiihrten Transaktionen, um sicherzustellen, dass diese
mit den Kenntnissen {iber den Aufiraggeber, seine Geschiftstatigkeit und sein Risikoprofil,
einschlieBlich erforderlichenfalls der Herkunft der Mittel, iibereinstimmen, und die
Gewihrleistung, dass die betreffenden Dokumente, Daten oder Informationen auf aktuellem
Stand gehalten werden und

6. die Einrichtung und Anwendung angemessener Risikomanagementsysteme einschlieflich
risikobasierter Verfahren, um feststellen zu kdnnen, ob es sich bei einem Auftraggeber oder
einem wirtschaftlichen Eigentlimer eines Auftraggebers um eine politisch exponierte Person
handelt. Im Falle von Geschéftsbeziechungen zu politisch exponierten Personen ist die
Zustimmung der Fiihrungsebene einzuholen, bevor Geschiftsbeziechungen zu diesen Personen
aufgenommen oder fortgeflihrt werden.

Zeitliche Mafigaben fiir Sorgfaltspflichten gegeniiber Auftraggebern

§47. (1) Die Uberpriifung der Identitit des Auftraggebers und das Ergreifen angemessener
MaBnahmen zur Feststellung der Identitit des wirtschaftlichen Eigentliimers gemdl § 46 Z 1 und Z 2 hat
vor Begriindung einer Geschiftsbeziehung oder Ausfiihrung einer Transaktion zu erfolgen.

(2) Sofern ein geringes Risiko der Geldwische oder Terrorismusfinanzierung besteht, kann
abweichend von Abs. 1 die Uberpriifung der Identitit des Auftraggebers und des wirtschaftlichen
Eigentiimers gemiBl §46 Z1 und Z2 erst wihrend der Begriindung einer Geschéftsbezichung
abgeschlossen werden, wenn dies notwendig ist, um den normalen Geschéftsablauf nicht zu unterbrechen.
In diesem Fall sind die betreffenden Verfahren so bald wie moglich nach dem ersten Kontakt
abzuschliefen.

(3) Die Sorgfaltspflichten gegeniiber Auftraggebern sind nicht nur auf alle neuen Auftraggeber,
sondern zu geeigneter Zeit auch auf die bestehenden Auftraggeber auf risikobasierter Grundlage
anzuwenden. Wenn sich bei einem Auftraggeber maflgebliche Umstinde &ndern, sind die
Sorgfaltspflichten umgehend zu erfiillen.
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Nichterfiillbarkeit von Sorgfaltspflichten gegeniiber Auftraggebern

§ 48. (1) Kann den Sorgfaltspflichten gegeniiber Auftraggebern geméll § 46 Z 1, Z 2 und Z 4 nicht
nachgekommen werden, darf eine Geschéftsbeziehung nicht begriindet oder eine Transaktion nicht
ausgefiihrt werden. Bestehende Geschéftsbezichungen sind in diesem Fall zu beenden. Der
Berufsberechtigte hat zudem eine Verdachtsmeldung gemidf3 § 52a Abs. 3 an die Geldwéschemeldestelle
unter Beachtung der Voraussetzungen der Meldeverpflichtungen in Erwégung zu ziehen.

(2) Abs. 1 gilt nicht, wenn die Voraussetzung des § 52a Abs. 9 vorliegt.
Vereinfachte Sorgfaltspflichten gegeniiber Auftraggebern

§ 49. (1) Stellt ein Berufsberechtigter im Rahmen seiner generellen Risikotiiberpriifung fest, dass in
bestimmten Bereichen nur ein geringeres Risiko besteht, so konnen fiir Geschéftsbeziehungen in diesen
Bereichen prinzipiell vereinfachte Sorgfaltspflichten gegeniiber Aufiraggebern angewendet werden.
Bevor die Berufsberechtigten vereinfachte Sorgfaltspflichten gegeniiber Auftraggebern anwenden,
vergewissern sie sich, dass die Geschéftsbeziehung oder die Transaktion tatsdchlich mit einem geringeren
Risiko verbunden ist.

(2) Die Behorde hat im Rahmen der Ausiibungsrichtlinie gemdf3 § 34 auf Grundlage folgender
Risikoarten mogliche Faktoren fiir ein potenziell geringeres Risiko festzulegen:

1. Faktoren beziiglich des Auftraggeberrisikos,
2. Faktoren beziiglich des Produkt-, Dienstleistungs-, Transaktions- oder Vertriebskanalrisikos und
3. Faktoren beziiglich des geografischen Risikos.

(3) Die Behorde kann in ihrer Funktion als Aufsichtsbehorde dariiber hinaus Arten von
Geschéftsbeziehungen festlegen, die aufgrund des eingeschrinkten Tétigkeitsumfangs und des damit
verbundenen Risikos ebenfalls als Tétigkeiten mit einem geringen Geldwéscherisiko anzusehen sind.

Verstirkte Sorgfaltspflichten gegeniiber Auftraggebern

§ 50. (1) In folgenden Féllen miissen die Berufsberechtigten verstirkte Sorgfaltspflichten anwenden,
um die Risiken zu verstehen und angemessen beherrschen zu kdnnen:

1. Bei allen ungewohnlich groBen oder komplexen Transaktionen oder ungewohnlichen
Transaktionen ohne offensichtlichen oder rechtméfigen Zweck,

2. bei natiirlichen und juristischen Personen, die in Drittlindern mit hohem Risiko geméf § 51
niedergelassen sind,

3. in allen von der Behorde gemall Abs. 4 festgelegten Féllen und

4. bei Transaktionen mit oder Geschéftsbezichungen zu politisch exponierten Personen, ihren
Familienangehorigen und politisch exponierten Personen bekanntermaflen nahestehenden
Personen.

(2) Derartige Auftraggeberbeziechungen sind jedenfalls einer verstirkten Uberpriifung zu
unterziehen. Bei komplexen oder ungewohnlich groBen Transaktionen sind insbesondere Hintergrund und
Zweck mit angemessenen Mitteln zu erforschen.

(3) Bei Transaktionen oder Geschéftsbeziehungen geméf Abs. 1 Z 4 sind angemessene MafBinahmen
zu ergreifen, um die Herkunft des Vermdgens oder der im Rahmen der Transaktion verwendeten
finanziellen Mittel zu bestimmen und die Geschéftsbeziehung einer verstirkten fortlaufenden
Uberwachung zu unterziehen. Ist eine politisch exponierte Person nicht mehr mit einem &ffentlichen Amt
in einem Mitgliedstaat oder Drittland oder mit einem wichtigen 6ffentlichen Amt bei einer internationalen
Organisation betraut, so haben die Berufsberechtigten flir mindestens zwolf Monate das von dieser Person
weiterhin ausgehende Risiko zu beriicksichtigen und so lange angemessene und risikobasierte
MaBnahmen zu treffen, bis davon auszugehen ist, dass von dieser Person kein Risiko mehr ausgeht, das
spezifisch fiir politisch exponierte Personen ist.

(4) Die Behorde kann in ihrer Funktion als Aufsichtsbehérde dariiber hinaus Arten von
Geschéftsbeziehungen festlegen, die aufgrund des eingeschrinkten Tétigkeitsumfangs und des damit
verbundenen Risikos ebenfalls als Tétigkeiten mit einem hdheren Geldwascherisiko anzusehen sind.
Dabei sind Leitlinien gema Art. 18 Abs. 4 der 4. Geldwésche-RL zu beachten. Die Behorde legt im
Rahmen der Ausiibungsrichtlinie geméf § 34 auf Grundlage folgender Risikoarten mdgliche Faktoren fiir
ein potenziell hoheres Risiko fest:

1. Faktoren beziiglich des Auftraggeberrisikos,
2. Faktoren beziiglich des Produkt-, Dienstleistungs-, Transaktions- oder Vertriebskanalrisikos und

3. Faktoren beziiglich des geografischen Risikos.
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Erhohtes Risiko - Nicht FATF konforme Linder

§ 51. Berufsberechtigte sind verpflichtet, auf Geschiftsbeziehungen und Transaktionen mit Personen
aus und in Landern, welche die international anerkannten Standards zur Pravention von Geldwische und
Terrorismusfinanzierung nur unzureichend umgesetzt haben oder bei denen ihrem Wesen nach ein
erhohtes Risiko der Geldwidsche oder Terrorismusfinanzierung besteht, insbesondere im Zusammenhang
mit Staaten, in denen laut glaubwiirdiger Quelle ein erhohtes Risiko der Geldwdsche und der
Terrorismusfinanzierung anzunehmen ist, besonderes Augenmerk zu legen und jedenfalls die verstirkten
Sorgfaltspflichten gemal § 50 anzuwenden. Ist bei solchen Geschiftsbeziehungen oder Transaktionen
kein offensichtlicher wirtschaftlicher oder erkennbarer rechtmiBiger Zweck feststellbar, haben die
Berufsberechtigten soweit wie moglich den Hintergrund und den Zweck solcher Geschéftsbeziehungen
und Transaktionen zu priifen und die Ergebnisse schriftlich aufzuzeichnen. Fiir diese Aufzeichnungen gilt
§ 52c.

Ausfiihrung durch Dritte

§ 52. (1) Hinsichtlich der in § 46 Z 1 bis 3 aufgezdhlten Sorgfaltspflichten kann auf die Erfiillung
dieser Pflichten durch Dritte zuriickgegriffen werden. Die endgiiltige Verantwortung fiir die Erfiillung
dieser Pflichten verbleibt jedoch bei jenem Berufsberechtigten, der auf einen oder mehrere Dritte
zuriickgreift. Der Berufsberechtigte holt die erforderlichen Informationen zur Erfiillung der nach § 46 Z 1
bis 3 normierten Sorgfaltspflichten ein und sorgt unter Anwendung angemessener Schritte dafiir, dass der
Dritte umgehend auf Ersuchen maf3gebliche Kopien der Daten vorlegt.

(2) Um auf eine Erflillung der Sorgfaltspflichten durch Dritte zuriickgreifen zu kénnen, haben diese
folgende Voraussetzungen zu erfiillen:

1. Sie sind Verpflichtete im Sinne des Art. 2 der 4. Geldwésche-RL und

2.sie unterliegen Sorgfalts- und Aufbewahrungspflichten sowie einer Aufsicht, die der 4.
Geldwische-RL entsprechen.

(3) Bei Diritten, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der EU haben, gelten die Voraussetzungen des
Abs. 2 Z 2 als erfiillt. Personen mit Sitz in Landern mit hohem Risiko erfiillen die Voraussetzungen nicht.

Meldepflichten

§ 52a. (1) Der Berufsberechtigte hat die Geldwaschemeldestelle von sich aus mittels einer Meldung
umgehend zu informieren, wenn er bei Ausiibung seiner beruflichen Tatigkeit Kenntnis davon erhélt oder
den Verdacht hat, dass finanzielle Mittel unabhéngig vom betreffenden Betrag aus kriminellen
Tatigkeiten stammen oder mit Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen, und etwaigen
Aufforderungen der Geldwischemeldestelle zur Ubermittlung zusitzlicher Auskiinfte umgehend Folge
leisten. Die Verdachtsmeldung ist in einem geldufigen elektronischen Format unter Verwendung der
durch die Geldwéschemeldestelle festgelegten, sicheren Kommunikationskanéle zu libermitteln.

(2) Der Berufsberechtigte hat der Geldwischemeldestelle auf schriftliches Verlangen unmittelbar
oder mittelbar alle erforderlichen Auskiinfte zur Verfiigung zu stellen, soweit dem nicht verfahrens- oder
berufsrechtliche Verbote oder Aussageverweigerungsrechte entgegenstehen.

(3) Der Berufsberechtigte muss in Erwdgung ziehen, eine Verdachtsmeldung gemifl Abs. 1 an die
Geldwidschemeldestelle zu erstatten, wenn er bei einem Auftraggeber seinen Sorgfaltspflichten in Bezug
auf die Feststellung und Uberpriifung der Identitit des Auftraggebers, des wirtschaftlichen Eigentiimers
oder der Bewertung und angemessenen Informationseinholung iiber Zweck und angestrebte Art der
Geschiftsbeziehung nicht nachkommen kann.

(4) Berufsberechtigte diirfen Transaktionen, von denen sie wissen oder vermuten, dass sie mit
finanziellen Mitteln aus kriminellen Tatigkeiten oder Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen, erst
dann durchfiihren, wenn die in Abs. 1 vorgesehenen Maflnahmen abgeschlossen sind. Dartiber sind in
geeigneter Weise Aufzeichnungen zu erstellen und fiir die Dauer von flinf Jahren nach Beendigung der
Geschéftsbeziehung mit den Aufiraggebern oder nach dem Zeitpunkt einer gelegentlichen Transaktion
aufzubewahren und vorbehaltlich anderer gesetzlicher Vorschriften dann zu 16schen.

(5) Die Abwicklung einer unter Abs.4 fallenden Transaktion darf unter Beachtung anderer,
insbesondere strafrechtlicher Rechtsvorschriften fortgefiihrt werden, wenn die Geldwéschemeldestelle
dies ohne weitere Auflage gestattet oder die Berufsberechtigten alle besonderen Anweisungen der
Geldwidschemeldestelle im Einklang mit dem Osterreichischen Recht befolgt haben. Die
Geldwiaschemeldestelle ist nicht berechtigt, Berufsberechtigten Anweisungen zu einem Verhalten zu
geben, das einem strafrechtlichen Tatbestand entspricht.

(6) Die Berufsberechtigten sind berechtigt, von der Geldwéschemeldestelle zu verlangen, dass diese
entscheidet, ob gegen die unverziigliche Durchfiithrung von Aufirdgen oder Transaktionen Bedenken
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bestehen. AuBert sich die Geldwischemeldestelle bis zum Ende des folgenden Werktages nicht, so darf
der Auftrag unverziiglich durchgefiihrt werden.

(7) Falls die Unterlassung der Abwicklung des Auftrages oder der Transaktion aber nicht moglich ist
oder durch eine solche Unterlassung die Ermittlung des Sachverhalts erschwert oder verhindert wiirde, so
hat der Berufsberechtigte der Geldwéschemeldestelle unmittelbar nach der Abwicklung die nétige
Information zu erteilen.

(8) Die Ubermittlung aller Informationen nach Abs. 1, 2, 4 und 7 kann durch speziell vom
Berufsberechtigten beauftragte Personen erfolgen.

(9) Die Pflichten nach Abs. 1 bis 7 bleiben allerdings bestehen, wenn die Berufsberechtigten wissen,
dass der Aufiraggeber ihre Rechtsberatung bewusst fiir den Zweck der Geldwdsche oder
Terrorismusfinanzierung in Anspruch nimmt.

(10) Geben Berufsberechtigte, deren Angestellte oder leitendes Personal im guten Glauben
Informationen geméfB den Abs. 1, 2, 4 oder 7 weiter oder wird in diesem Zusammenhang ein Auftrag
nicht durchgefiihrt, so gilt dies nicht als Verletzung einer vertraglich oder durch Rechts- oder
Verwaltungsvorschriften geregelten Beschrinkung der Informationsweitergabe und zieht fiir den
Berufsberechtigten oder sein leitendes Personal oder seine Angestellten keinerlei Haftung nach sich, und
zwar auch nicht in Fillen, in denen ihnen die zugrunde liegende kriminelle Tatigkeit oder die in
Verbindung stehende Terrorismusfinanzierung nicht genau bekannt war, und unabhdngig davon, ob
tatsdchlich eine rechtswidrige Handlung begangen wurde.

(11) Berufsberechtigte, ihr leitendes Personal, ihre Angestellten oder Vertreter, die innerhalb des
Unternehmens des Berufsberechtigten, dessen Netzwerkes oder gegeniiber der Geldwéschemeldestelle
eine Meldung nach Abs. 1, 2, 4 oder 7 erstatten oder einen Verdacht auf Geldwische oder
Terrorismusfinanzierung melden, haben Anspruch in ihrem Arbeitsverhiltnis aufgrund einer Meldung
nach Abs. 1, 2, 4 oder 7 oder der Meldung eines Verdachts auf Geldwische oder Terrorismusfinanzierung
entsprechend den anzuwendenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen vor Bedrohungen oder
Anfeindungen und insbesondere vor nachteiligen oder diskriminierenden Malnahmen im
Beschéftigungsverhiltnis geschiitzt zu werden.

(12) Die Geldwéschemeldestelle ist ermdchtigt anzuordnen, dass eine laufende oder bevorstehende
Transaktion, die der Meldepflicht gemal § 52a unterliegt, unterbleibt oder vorldufig aufgeschoben wird
und dass Auftriage des Auftraggebers iiber Geldausgiinge nur mit Zustimmung der Geldwaschemeldestelle
durchgefiihrt werden diirfen. Die Geldwéschemeldestelle hat die Staatsanwaltschaft ohne unnétigen
Aufschub von der Anordnung zu versténdigen. Der Auftraggeber ist ebenfalls zu verstidndigen, wobei die
Verstindigung des Auftraggebers ldngstens fiir flinf Werktage aufgeschoben werden kann, wenn diese
ansonsten die Verfolgung der Begiinstigten einer verddchtigen Transaktion behindern konnte. Der
Berufsberechtigte ist iiber den Aufschub der Verstindigung des Auftraggebers zu informieren. Die
Verstindigung des Aufiraggebers hat den Hinweis zu enthalten, dass er oder ein sonst Betroffener
berechtigt sei, Beschwerde wegen Verletzung seiner Rechte an das zustdndige Verwaltungsgericht zu
erheben.

(13) Die Geldwischemeldestelle hat die Anordnung nach Abs. 12 aufzuheben, sobald die
Voraussetzungen fiir die Erlassung weggefallen sind oder die Staatsanwaltschaft erklért, dass die
Voraussetzungen fiir eine Beschlagnahme gemil3 § 109 Z 2 und § 115 Abs. 1 Z 3 StPO nicht bestehen.
Die Anordnung tritt im Ubrigen auBer Kraft,

1. wenn seit ihrer Erlassung sechs Monate vergangen sind oder

2. sobald das Gericht iiber einen Antrag auf Beschlagnahme geméf § 109 Z2 und § 115 Abs. 1 Z 3
StPO rechtskréftig entschieden hat.

(14) Zur Verhinderung oder zur Verfolgung von Geldwéscherei oder von Terrorismusfinanzierung
ist die Geldwidschemeldestelle ermédchtigt, die erforderlichen Daten von natiirlichen und juristischen
Personen sowie von sonstigen Einrichtungen mit Rechtspersonlichkeit zu ermitteln und gemeinsam mit
Daten, die sie in Vollziechung von Bundes- oder Landesgesetzen verarbeitet hat oder verarbeiten darf, in
einer Datenanwendung zu verarbeiten, soweit diese den Betroffenenkreisen und Datenarten der Anlage 1,
SA037 der Standard- und Muster-Verordnung 2004 — StMV, BGBI. II Nr. 312/2004, entsprechen. Die
Daten sind zu loschen, sobald sie fiir die Erfiillung der Aufgaben nicht mehr benétigt werden, langstens
jedoch nach fiinf Jahren. Ubermittlungen sind nach MaBgabe des § 4 Abs. 2 Z 1 und 2 BKA-G zulissig.

Verbot der Informationsweitergabe

§ 52b. (1) Berufsberechtigte sowie deren leitendes Personal und deren Angestellte diirfen weder den
betroffenen Auftraggeber noch Dritte davon in Kenntnis setzen, dass eine Ubermittlung von
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Informationen an die Geldwaschemeldestelle gerade erfolgt, erfolgen wird oder erfolgt ist oder dass eine
Analyse wegen Geldwésche oder Terrorismusfinanzierung gerade stattfindet oder stattfinden kdnnte.

(2) Das Verbot nach Abs. 1 bezieht sich nicht auf die Weitergabe von Informationen an die
Geldwischemeldestelle und die Aufsichtsbehorde gemiB3 § 52f Abs. 1 oder auf die Weitergabe von
Informationen zu Strafverfolgungszwecken.

(3) Das Verbot nach Abs. 1 steht einer Informationsweitergabe zwischen den Berufsberechtigten
oder Einrichtungen aus Drittlindern, in denen der 4. Geldwische-RL gleichwertige Anforderungen
gelten, nicht entgegen, sofern sie ihre berufliche Tatigkeit, ob als Angestellte oder nicht, in derselben
juristischen Person oder in einer umfassenderen Struktur ausiiben, der die Person angehdrt und die
gemeinsame Eigentiimer oder eine gemeinsame Leitung hat oder iiber eine gemeinsame Kontrolle in
Bezug auf die Einhaltung der einschlidgigen Vorschriften verfligt.

(4) Bei den Berufsberechtigten steht das Verbot nach Abs. 1 in Féllen, die sich auf denselben
Auftraggeber oder dieselbe Transaktion beziechen und an denen zwei oder mehr Verpflichtete im Sinne
der 4. Geldwische-RL beteiligt sind, einer Informationsweitergabe zwischen den betreffenden
Verpflichteten nicht entgegen, sofern es sich bei diesen um Verpflichtete aus einem Mitgliedstaat oder um
Einrichtungen in einem Drittland, in dem der 4. Geldwasche-RL gleichwertige Anforderungen gelten,
handelt und sofern sie derselben Berufskategorie im Sinne des Art. 2 Abs. 1 Z 3 der 4. Geldwésche-
RL angehéren und Verpflichtungen in Bezug auf das Berufsgeheimnis und den Schutz
personenbezogener Daten unterliegen.

(5) Bemiihen sich ein Berufsberechtigter, dessen leitendes Personal oder dessen Angestellte, einen
Auftraggeber davon abzuhalten, eine rechtswidrige Handlung zu begehen, gilt dies nicht als
Informationsweitergabe im Sinne des Abs. 1.

(6) Berufsberechtigte haben, wenn sie Kenntnis davon erhalten, den Verdacht oder berechtigten
Grund zu der Annahme haben, dass ein meldepflichtiger Sachverhalt gemédfl § 52a vorliegt und sie
verniinftigerweise davon ausgehen konnen, dass die Anwendung der Sorgfaltspflichten gegeniiber
Kunden die Verfolgung der Begiinstigten einer verdidchtigen Transaktion behindern konnte, die
Anwendung der Sorgfaltspflichten gegeniiber Kunden auszusetzen und haben stattdessen die
Geldwidschemeldestelle umgehend mittels Verdachtsmeldung zu informieren.

Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten
§ 52¢. (1) Berufsberechtigte haben zumindest fiinf Jahre nach dem letzten Geschiftsfall bzw. nach
der Durchfiihrung einer Transaktion aufzubewahren:
1. Unterlagen, die der Erfiillung von Sorgfaltspflichten gegeniiber Auftraggebern dienen,
2. Belege und Aufzeichnungen von Transaktionen,
3. Unterlagen, die im Zusammenhang mit abgegebenen Verdachtsmeldungen erstellt wurden und
4. Unterlagen im Zusammenhang mit der Risikoeinstufung des Auftraggebers.

(2) Die Berufsberechtigten haben alle personenbezogenen Daten, die sie ausschlieBlich flir die
Zwecke dieses Bundesgesetzes verarbeitet haben, nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen nach Abs. 1 zu
16schen, es sei denn, Vorschriften anderer Bundesgesetze erfordern oder berechtigen zu einer lingeren
Aufbewahrungsfrist. Keine Loschung der Daten darf bis zur rechtskriftigen Beendigung eines

anhingigen Ermittlungs-, Haupt- oder Rechtsmittelverfahrens wegen § 165, § 278a, § 278b, § 278c,
§ 278d oder § 278e StGB erfolgen, wenn der Berufsberechtigte davon nachweislich Kenntnis erlangt hat.

Innerorganisatorische Maflnahmen

§52d. (1) Berufsberechtigte = miissen  zur  Verhinderung  von  Geldwdsche  und
Terrorismusfinanzierung geeignete MaBinahmen treffen, die in einem angemessenen Verhéltnis zu Art
und Umfang ihrer Geschiftstétigkeit stehen. Sie haben auf risikobasierter Basis insbesondere

1. angemessene und geeignete Strategien und Verfahren einzufiihren fiir:

a) Die Einhaltung der Sorgfaltspflichten gegeniiber Auftraggebern, wobei auch dies Maflnahmen
beinhaltet, in Bezug auf neue Produkte, Praktiken und Technologien, zum Ausgleich der damit
im Zusammenhang stehenden Risiken,

b) Verdachtsmeldungen,
c) die Aufbewahrung von Aufzeichnungen,

d) die Risikobewertung und das Risikomanagement in Bezug auf Geschéftsbeziehungen und
Transaktionen und

e) geeignete Kontroll- und Informationssysteme in ihren Kanzleien sowie
2. das in ihrer Kanzlei befasste Personal
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a) bereits bei Einstellung einer Uberpriifung im Hinblick auf Geldwédsche und
Terrorismusfinanzierung zu unterziehen,

b) mit den Bestimmungen, die der Verhinderung und der Bekdmpfung der Geldwésche und der
Terrorismusfinanzierung dienen, nachweislich vertraut zu machen und

¢) in besonderen Fortbildungsprogrammen zu schulen.

(2) Berufsberechtigte haben einen besonderen Beauftragten zur Sicherstellung der Einhaltung der
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu bestellen, wenn dies nach Art und Umfang der
Geschiéftstatigkeit erforderlich ist. Die Position des besonderen Beauftragten ist so einzurichten, dass
dieser lediglich dem Leitungsorgan gegeniiber verantwortlich ist und dem Leitungsorgan direkt — ohne
Zwischenebenen — zu berichten hat. Weiters ist ihm freier Zugang zu samtlichen Informationen, Daten,
Aufzeichnungen und Systemen, die in irgendeinem moglichen Zusammenhang mit Geldwésche und
Terrorismusfinanzierung stehen konnten, sowie ausreichende Befugnisse zur Durchsetzung der
Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes einzurdumen. Berufsberechtigte haben durch
entsprechende organisatorische Vorkehrungen sicherzustellen, dass die Aufgaben des besonderen
Beauftragten jederzeit vor Ort erfiillt werden konnen. Berufsberechtigte haben sicherzustellen, dass der
besondere Beaufiragte jederzeit liber ausreichende Berufsqualifikationen, Kenntnisse und Erfahrungen
verflgt (fachliche Qualifikation) und zuverldssig und integer ist (persdnliche Zuverldssigkeit).

(3) Berufsberechtigte haben, soweit angebracht, ein Mitglied des Leitungsorgans zu bestimmen, das
fiir die Einhaltung der Bestimmungen, die der Verhinderung oder der Bekdmpfung der Geldwésche oder
der Terrorismusfinanzierung dienen, zusténdig ist.

(4) Nahere Details zu den oben angefilihrten Pflichten kann die Behorde durch Verordnung festlegen.
Hinweisgebersystem

§ 52e. (1) Bei der Behorde hat ein internetbasiertes Hinweisgebersystem zu bestehen, tiber welches
Hinweise auf Verstofe gegen die in §§ 44 bis 52d genannten Pflichten auch anonym gemeldet werden
konnen.

(2) Die Kammer der Wirtschaftstreuhdnder hat durch Verordnung festzulegen,
1. wie Hinweise iiber das Hinweisgebersystem abgegeben werden konnen,
2. welches Verfahren an die Abgabe eines solchen Hinweises anschliefit,

3. welcher Schutz vor rechtlichen und faktischen Sanktionierungen, Benachteiligungen und
Diskriminierungen Hinweisgebern zukommit,

4. welche Rechte dem durch einen Hinweis Beschuldigten zukommen,

5. wie den notwendigen Erfordernissen des Datenschutzes in Bezug auf Hinweisgeber und
Beschuldigte Rechnung zu tragen ist und

6. in welchem Ausmal} aus verfahrensrechtlichen Griinden Ausnahmen von der Hinweisgebern
ansonsten soweit wie moglich zu gewédhrenden Vertraulichkeit gegeniiber ihren Arbeitgebern
bestehen.

(3) Die Behorde hat durch Verordnung festzulegen, in welchem Ausmall Berufsberechtigte
unternehmensinterne Hinweisgebersysteme einzurichten haben, iiber die ihre Angestellten oder Personen
in einer vergleichbaren Position Verstoe gegen die in §§ 44 bis 52a genannten Pflichten anonym melden
konnen.

(4) Datenanwendungen gemdf3 Abs. 1 sind entsprechend Art. 18 Abs.2 erster Teilstrich der
Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und
zum freien Datenverkehr, ABL Nr. L 281 vom 23.11.1995 S. 31, von der Meldepflicht gemal3 § 17 Abs. 1
des Datenschutzgesetzes 2000, BGBI. I Nr. 165/1999, ausgenommen. Datenanwendungen gemaf3 Abs. 1
erfiillen die Voraussetzungen des Art. 35 Abs. 10 fiir den Entfall der Datenschutz-Folgeabschétzung nach
der Verordnung (EU) Nr.2016/679 zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Authebung der Richtlinie 95/46/EG
(Datenschutz-Grundverordnung), ABI. Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1.

Aufsicht
§ 52f (1) Die Aufsicht iiber die Einhaltung der Bestimmungen dieses Abschnittes obliegt der
Wirtschaftskammer Osterreich. Die Wirtschaftskammer Osterreich ist zustindige Behdrde im Sinne des
Art. 48 der 4. Geldwiésche-RL. Die Aufsicht umfasst die risikobasierte Priifung der Vorkehrungen, die ein
Berufsberechtigter zur Einhaltung der Bestimmungen dieses Abschnittes in seinem Betrieb getroffen hat,
einschlieBlich einer Nachschau beim Berufsberechtigten.
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(2) Der Aufsicht nach den Bestimmungen dieses Abschnittes unterliegen alle Berufsberechtigten, die
ihren Beruf selbstéindig im eigenen Namen und auf eigene Rechnung ausiiben. Berufsberechtigte, deren
Befugnis geméB § 41 ruht, unterliegen nicht der Aufsicht.

(3) Die der Aufsicht unterliegenden Berufsberechtigten haben der Behorde auf Verlangen alle
Auskiinfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen, die in Hinblick auf die Vorkehrungen zur Erfiillung der
Sorgfaltspflichten von Bedeutung sind. Die Behorde kann, auch anlassunabhingig, priifen, ob
entsprechende Vorkehrungen zur Einhaltung der Sorgfaltspflichten nach den Bestimmungen dieses
Abschnittes vorgesehen sind und eingehalten werden. Die mit der Priifung befassten Personen sind
berechtigt, die Geschéftsraume der Berufsberechtigten zu betreten. Innerhalb der iiblichen
Geschiéftszeiten ist diesen fiir Zwecke einer Nachschau Zutritt zu gewdhren.

(4) Die Behorde hat die Geldwéschemeldestelle umgehend zu unterrichten, wenn sie im Rahmen von
Priifungen von Berufsberechtigten gemaf3 § 52g oder bei anderen Gelegenheiten Tatsachen aufdecken, die
mit Geldwésche oder Terrorismusfinanzierung zusammenhéngen konnten.

Priifungen

§ 52g. (1) Die Behorde kann Priifungen der Vorkehrungen zur Einhaltung der Bestimmungen dieses
Abschnittes bei Berufsberechtigten vornehmen:

1. Anlassunabhéngig nach einem risikobasierten Ansatz oder

2. anlassbezogen, insbesondere bei Eintritt wichtiger Ereignisse oder Entwicklungen in der
Geschiéftsleitung und Geschéftstitigkeit der Berufsberechtigten.

(2) Eine Priifung der Vorkehrungen kann erfolgen durch:
1. Eine Bewertung anhand von durch den Betrieb des Berufsberechtigten zur Verfiigung gestellten
Unterlagen und
2. eine Nachschau im Betrieb des Berufsberechtigten einschlieflich einer stichprobenméfBigen
Nachschau in Auftragsunterlagen.

(3) Eine Nachschau im Betrieb eines Berufsberechtigten hat durch Experten gemiBl § 52h zu
erfolgen. Bei der Auswahl des fiir eine Nachschau zustindigen Experten sind die beruflichen
Befangenheitsbestimmungen zu beachten. Wechselseitige Nachschauen sind unzuléssig. Eine Nachschau
ist dem Berufsberechtigten zumindest eine Woche im Vorhinein schriftlich anzukiindigen. Nach erfolgter
Nachschau hat der Experte einen Bericht zu erstellen und diesen mit einer abschlieBenden Beurteilung zu
versehen. Der Bericht ist der Behorde zu iibermitteln.

(4) Die Kosten einer Priifung geméf Abs. 1 Z 2, insbesondere die Entlohnung des Experten gemal
§ 52h Abs. 4, sind vom gepriiften Berufsberechtigten zu tragen. Die Kosten einer Priifung geméaf3 Abs. 1
Z 1 konnen dem gepriiften Berufsberechtigten ganz oder teilweise iibertragen werden. Nahere
Bestimmungen dazu hat die Geschéiftsordnung zu treffen.

Experten

§ 52h. (1) Die Behorde hat eine Liste von Experten zu erstellen. Die Liste hat eine ausreichende Zahl
an Experten zu enthalten, um die fiir die Aufsicht erforderlichen Nachschauen angemessen durchfiihren
zu konnen.

(2) Voraussetzung fiir die Bestellung als Experte ist der Nachweis einer einschlégigen Schulung in
angemessenem Umfang auf dem Gebiet der Verhinderung der Geldwdsche und der
Terrorismusfinanzierung langstens ein Jahr vor der erfolgten Bestellung.

(3) Voraussetzung fiir die Bestellung einer Gesellschaft zum Experten ist die aufrechte Bestellung
zumindest eines Vorstandsmitgliedes oder eines Geschiftsfithrers oder eines personlich haftenden
Gesellschafters als Experte.

(4) Experten haben einen Anspruch auf Entlohnung. Diese hat sich insbesondere an den
berufsiiblichen Grundsétzen, der Grofle des zu liberpriifenden Betriebes und der dafiir aufzuwendenden
Zeit zu orientieren.

Risikobasierter Ansatz der Aufsicht

§ 52i. (1) Priifungen gemdB § 52g haben nach einem risikobasierten Ansatz zu erfolgen. Die
Héufigkeit und Intensitét der Priifungen hat sich am jeweiligen Risikoprofil der Berufsberechtigten sowie
an bestehenden Risiken von Geldwische und Terrorismusfinanzierung in Osterreich zu orientieren. Dabei
sind den Berufsberechtigten zustehende Ermessensspielrdume und die auf diesen basierenden
Risikobewertungen zu beriicksichtigen.
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(2) Der Bundesminister fiir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft sowie die
Geldwischemeldestelle sind verpflichtet, der Behdrde die erforderlichen Informationen zu bestehenden
Risiken von Geldwische und Terrorismusfinanzierung in Osterreich zur Verfiigung zu stellen und ein
klares Verstindnis iiber die vorhandenen Risiken zu vermitteln.

(3) Die der Aufsicht nach diesem Abschnitt unterliegenden Berufsberechtigten sind verpflichtet, der
Behorde auf Aufforderung die Bewertung ihres Risikos im Zusammenhang mit Geldwésche und
Terrorismusfinanzierung gemal § 44 zu iibermitteln. Eine neuerliche Bewertung hat in regelméfigen
Abstanden und bei Eintritt wichtiger Ereignisse zu erfolgen. Als wichtige Ereignisse gelten insbesondere
Anderungen in der Zusammensetzung der Geschiftsfiihrung und Vertretung nach auBen von
Gesellschaften oder in der Geschéftstatigkeit des Berufsberechtigten.

(4) Zur Durchfithrung der risikobasierten Aufsicht hat die Behorde durch Verordnung Parameter
festzulegen. Die der Aufsicht unterliegenden Berufsberechtigten sind verpflichtet, der Behorde die in
diesem Zusammenhang erforderlichen Informationen zur Verfiigung zu stellen. Bei der Durchfiihrung der
Aufsicht auf Basis des risikobasierten Ansatzes sind von Europdischen Aufsichtsbehdrden gemaf Art. 48
Abs. 10 der 4. Geldwiasche-RL verdffentlichte Leitlinien zu beachten.

Mafinahmen

§ 52j. (1) (Verfassungsbestimmung) Ein Berufsberechtigter, der vorsitzlich gegen die in diesem
Abschnitt festgelegten Pflichten verstoft, begeht eine Verwaltungsiibertretung und ist von der Behorde
mit einer Geldstrafe von 400 Euro bis zu 20 000 Euro zu bestrafen.

(2) (Verfassungsbestimmung) Ein Berufsberechtigter, der schwerwiegend, wiederholt oder
systematisch gegen die in §§ 45 bis 52a sowie §§ 52c und 52d festgelegten Pflichten vorsitzlich verstoBt,
kann, von der Behorde mit den folgenden Maflnahmen belegt werden:

1. eine Aufforderung an den Berufsberechtigten, die als pflichtwidrig festgestellte Verhaltensweise
einzustellen und von einer Wiederholung abzusehen,

2. eine offentliche Bekanntgabe des Berufsberechtigten und der Art des VerstoBes auf der Website
der Behorde,

3. eine Geldstrafe in zweifacher Hohe des infolge des VerstoBes erzielten Gewinnes, sofern sich
dieser beziffern ldsst, andernfalls in Hohe von zumindest 400 Euro und bis zu 1 000 000 Euro,

4. ein voriibergehendes Verbot, die Geschiftsfithrung und Vertretung nach auflen, einschlieBlich die
Prokura, einer Bilanzbuchhaltungsgesellschaft auszuiiben oder

5. die Suspendierung der Berufsberechtigung gemif § 53 Abs. 1 Z 7.

(3) Grundlage fiir die Bemessung der Verwaltungsstrafe nach Abs. 1 und der MaBnahme nach Abs. 2
ist die Schuld des Berufsberechtigten. Bei der Bemessung hat die Behorde auch auf die Auswirkungen
der Verwaltungsstrafe oder Mafinahme und anderer zu erwartender Folgen der Tat auf das kiinftige Leben
des Berufsberechtigten Bedacht zu nehmen. Ebenso ist darauf Bedacht zu nehmen, welchen Strafmafes
es bedarf, um derartigen Verstoen durch andere Berufsberechtigte entgegenzuwirken. Die Behorde hat
bei der Festsetzung von Art und Hohe der Verwaltungsstrafen oder MafBnahmen alle mafgeblichen
Umstidnde zu beriicksichtigen, insbesondere:

1. die Schwere und die Dauer des VerstoB3es,

2. den Verschuldensgrad der verantwortlich gemachten Person,

3. die Finanzkraft der verantwortlich gemachten Person, wie sie sich beispielsweise aus deren
Gesamtumsatz oder Jahreseinkiinften ableiten lasst,

4. die von der verantwortlichen Person durch den Verstof3 erzielten Gewinne, sofern sie sich
beziffern lassen,

5. die Verluste, die Dritten durch den Verstof3 entstanden sind, sofern sie sich beziffern lassen,

6. die Bereitwilligkeit der verantwortlichen Person mit der Behérde zusammenzuarbeiten,

7. frithere Verstofe der verantwortlichen Person.

(4) In dem in Abs. 2 genannten Fall konnen nach MaBgabe der Bemessung im Sinne des Abs. 3 die
Maflnahmen nach Abs. 2 Z 1, 2 und 3 auch kombiniert werden. Die Mafinahmen nach Abs. 2 Z 4 oder 5
diirfen nur verhéngt werden, wenn eine Mafinahme nach Abs. 2 Z 1, 2 und 3 oder eine Kombination aus
den MaBlnahmen nach Abs. 2 Z 1, 2 und 3 nicht ausreicht, um den Berufsberechtigten von einem weiteren
VerstoB gegen die in diesem Abschnitt festgelegten Pflichten abzuhalten.

(5) Uber die nach dieser Bestimmung verhiingten Verwaltungsstrafen oder MaBnahmen hat die
Behorde einen Bescheid zu erlassen. Die fiir die Verhédngung von Disziplinar- und Verwaltungsstrafen
anzuwendenden Verfahrensbestimmungen bleiben unbertihrt.
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(6) Die Behorde hat alle nach dieser Bestimmung rechtskréftig verhéngten Maflnahmen auf ihrer
Website zu verdffentlichen. Die betroffene Person ist dariiber vorab zu informieren. Eine
Veroffentlichung der Identitdt oder personenbezogener Daten darf nicht unverhéltnisméBig sein.
Insbesondere bei Maflnahmen, die als geringfligig angesehen werden, ist bei der Bekanntmachung der
Entscheidungen die VerhiltnismaBigkeit zu wahren. Im Zweifel hat eine Ver6ffentlichung von
MaBnahmen in anonymisierter Form zu erfolgen. Verdffentlichungen sind auf der Website der Behorde
zumindest fiinf Jahre 6ffentlich zugénglich zu halten.

Strafbarkeit juristischer Personen

§ 52k. (1) (Verfassungsbestimmung) Die Behorde hat Geldstrafen gegen juristische Personen zu
verhdngen, wenn ein VerstoB3 gemdl § 52j Abs. 1 oder 2 zu ihren Gunsten von einer Person begangen
wurde, die allein oder als Teil eines Organs der juristischen Person gehandelt hat und die aufgrund einer
der folgenden Befugnisse eine Fiihrungsposition innerhalb der juristischen Person innehat:

1. Befugnis zur Vertretung der juristischen Person,
2. Befugnis, Entscheidungen im Namen der juristischen Person zu treffen oder
3. Kontrollbefugnis innerhalb der juristischen Person.

(2) Juristische Personen konnen wegen Pflichtverletzungen gemif3 § 52j Abs. 1 oder 2 auch dann
verantwortlich gemacht werden, wenn mangelnde Uberwachung oder Kontrolle durch eine in Abs. 1
genannte Person die Begehung einer in § 52j Abs. 1 oder 2 genannten Pflichtverletzungen zugunsten der
juristischen Person durch eine fiir sie titige Person ermoglicht hat.

(3) (Verfassungsbestimmung) Bei einem VerstoB der in Abs. 1 genannten Person gegen § 52j
Abs. 1 kann gegen die juristische Person eine Geldstrafe von 400 Euro bis zu 20 000 Euro verhingt
werden. Bei einem Verstof3 der in Abs. 1 genannten Person gegen § 52j Abs. 2 kann eine Geldstrafe bis
zur zweifachen Hohe des infolge des VerstoBes erzielten Gewinnes, sofern sich dieser beziffern lisst,
andernfalls in Héhe von zumindest 400 Euro und hochstens bis zu 1 000 000 Euro festgesetzt werden.
Zur Bemessung der Geldstrafe ist die Bestimmung des § 52j Abs. 3 sinngeméf heranzuziehen.

(4) Uber die nach dieser Bestimmung verhiingten Verwaltungsstrafen oder MaBnahmen hat die
Behorde einen Bescheid zu erlassen. Die fiir die Verhédngung von Disziplinar- und Verwaltungsstrafen
anzuwendenden Verfahrensbestimmungen bleiben unbertihrt.

(5) Die Behorde kann von der Verhdngung einer Geldstrafe gegen eine juristische Person absehen,
wenn es sich um keinen schwerwiegenden, wiederholten oder systematischen Verstof3 handelt und keine
besonderen Umsténde vorliegen, die einem Absehen von der Bestrafung entgegenstehen.*

15. In § 53 Abs. 1 Z 6 wird der Punkt am Ende durch das Wort ,,oder* ersetzt und folgende Z 7 angefiigt:

,»7. wiederholten schwerwiegenden VerstoBen gegen die Bestimmungen zur Verhinderung der
Geldwische und der Terrorismusfinanzierung.*

16. § 53 Abs. 3 lautet:

»(3) Uber die Suspendierung ist ein schriftlicher Bescheid zu erlassen. Der Bescheid iiber die
Suspendierung ist dem Berufsberechtigten zu eigenen Handen zuzustellen. Im Fall des Abs. 1 Z 1 und bei
Gesellschaften ist der Bescheid dem gesetzlichen Vertreter zuzustellen. Einer Beschwerde gegen einen
Bescheid, mit dem die Ausiibung eines Bilanzbuchhaltungsberufes vorldufig untersagt wurde, kommt
keine aufschiebende Wirkung zu.*

17.§ 61 Abs. 1 Z 4 entfiillt.

18. Dem § 61 wird folgender Abs. 4 angefiigt:
»(4) In Angelegenheiten des Abs. 1 und 2 sind die Bezirksverwaltungsbehdrden Strafbehdrden.

19. Dem § 63 werden folgende Abs. 6 und 7 angefiigt:

,»(0) Die Behorde hat zur Durchfithrung der Aufsicht geméf § 52f einen Ausschuss einzurichten. Der
Ausschuss hat aus einem Vorsitzenden, einem Stellvertreter sowie drei Mitgliedern und Ersatzmitgliedern
zu bestehen. Der Ausschuss ist beschlussfihig, wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter und
mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. Voraussetzungen flir die Bestellung der Mitglieder dieses
Ausschusses sind eine zumindest fiinfjahrige Tétigkeit in einem Bilanzbuchhaltungsberuf sowie der
Nachweis einer einschldgigen Schulung in angemessenem Umfang auf dem Gebiet der Verhinderung der
Geldwidsche und der Terrorismusfinanzierung. Néhere Bestimmungen hat eine Geschéftsordnung zu
treffen.
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(7) Die Kundmachung einer von der Behdrde beschlossenen Verordnung ist nur mit Zustimmung des
Bundesministers fiir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft zuldssig. Verordnungen der Behoérde sind
im Internet auf der Website der Behorde kundzumachen. Die dort kundgemachten Inhalte miissen
jederzeit ohne Identititsnachweis und gebiihrenfrei zugénglich sein und in ihrer kundgemachten Form
vollstindig und auf Dauer ermittelt werden kénnen. Die jeweiligen Anderungen sind im Internet auf der
Website der Behorde mit dem jeweiligen Kundmachungsdatum ersichtlich zu machen.*

20. § 69 Abs. 4 entfdllt:

21.§ 71 Abs. 2 Z 3 lautet:

»3. die aufrechte Berechtigung im Niederlassungsstaat Tatigkeiten auszuiiben, die den
Berechtigungsumfingen der Bilanzbuchhaltungsberufe gemall den §§ 2 bis 4 zuzuordnen sind,
und sofern der Beruf im Niederlassungsstaat nicht reglementiert ist, eine mindestens einjéhrige
Berufsausiibung wéihrend der vorangehenden zehn Jahre im Niederlassungsstaat, und*

22.§ 71. Abs. 2 Z 4 lautet:

4. bei Ausiibung von Tatigkeiten, die ausschlieflich dem Bilanzbuchhalter, Buchhalter oder
Personalverrechner vorbehalten sind, eine Vermogensschaden-Haftpflichtversicherung im Sinne
des § 10 in Verbindung mit § 36 Abs. 1 zweiter Satz.*

23. 8§72 Abs. 7 Z 2 lautet:

2. die miindliche Beantwortung von Priifungsfragen aus den Gegenstinden gemill § 16 Z 1, 3, 4
und 8.“

24. In § 72 Abs. 12 wird die Wortfolge ,,gelten die Abs. 1 bis 11 ungeachtet ihrer Staatsangehdrigkeit.*
durch die Wortfolge ,gelten die Abs.1 bis 11 und die Abs.14 und 15 ungeachtet ihrer
Staatsangehorigkeit.” ersetzt.

25. Dem § 72 wird folgender Abs. 14 und 15 angefiigt:

»(14) Die Behorde hat auf entsprechenden Antrag im Einzelfall Personen, die in einem anderen
EWR-Vertragsstaat oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft einen Qualifikationsnachweis fiir eine
berufliche Tétigkeit im Rahmen der Bilanzbuchhaltungsberufe erworben haben und in diesem Staat ohne
Einschrankung zur Ausiibung der beruflichen Tétigkeit qualifiziert sind unter Beriicksichtigung, ob diese
berufliche Téatigkeit im anderen EWR-Vertragsstaat oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft
eigenstindig ausgeiibt werden kann, einen partiellen Zugang zur entsprechenden berufliche Tatigkeit im
Rahmen der Bilanzbuchhaltungsberufe zu gewahren, wenn

1. die Unterschiede zwischen der rechtmdfBig ausgeiibten Berufstitigkeit im Herkunftsmitgliedstaat
und dem reglementierten Beruf nach diesem Bundesgesetz so groB sind, dass die Anwendung
von Ausgleichsmafinahmen der Anforderung an den Antragsteller gleichkdme, das vollstéindige
Ausbildungsprogramm in Osterreich zu durchlaufen, um Zugang zum gesamten reglementierten
Beruf nach diesem Bundesgesetz in Osterreich zu erlangen,

2. die von der erworbenen Qualifikation umfassten Tétigkeiten sich objektiv von anderen unter den
reglementierten Beruf nach diesem Bundesgesetz fallenden Tatigkeiten trennen lassen und

3. dem partiellen Zugang keine zwingenden Griinde des Allgemeininteresses entgegenstehen.

(15) Personen, denen geméaB Abs. 11 ein partieller Zugang gewdhrt wurde, haben
1. ihren Beruf unter der Berufsbezeichnung ihres Herkunftsmitgliedstaats sowie erforderlichenfalls
zusitzlich unter der im Anerkennungsbescheid festgelegten deutschsprachigen Bezeichnung
auszuiiben und
2. die Empfanger der Dienstleistung eindeutig iiber den Umfang ihrer beruflichen Tatigkeit zu
informieren.*

26. § 73 lautet:

»3§ 73. (1) Die Behorde hat mit den zustdndigen Behorden der anderen Mitgliedstaaten der EU oder
eines Vertragsstaates des EWR oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Anwendung folgender
Richtlinien eng zusammenzuarbeiten und diesen Behdrden Amtshilfe zu leisten:

1. der Richtlinie 2005/36/EG iiber die Anerkennung von Berufsqualifikationen (im Folgenden:
Berufsqualifikationsanerkennungs-RL), ABI. Nr. L 255 vom 30.09.2005 S. 22, zuletzt geéndert
durch den Delegierten Beschluss (EU) 2016/790, ABIL. Nr. L 134 vom 24.05.2016 S. 135 und

2. der Richtlinie 2006/123/EG {iber Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABI. Nr.L 376 vom
27.12.2006 S. 36.
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(2) Die Verpflichtungen nach Abs. 1 umfassen insbesondere den Austausch folgender Informationen
betreffend diesem Gesetz unterliegende Personen:

1. Informationen {iiber disziplinarische oder strafrechtliche Sanktionen oder sonstige
schwerwiegende genau bestimmte Sachverhalte, die sich auf die ausgeilibten Téatigkeiten
auswirken konnten, sowie

2. betreffend die Erbringung einer Dienstleistung

a) alle Informationen iiber die RechtmiBigkeit der Niederlassung und die gute Fiithrung des
Dienstleisters,

b) alle Informationen, die im Falle von Beschwerden eines Dienstleistungsempfangers gegen
einen Dienstleister fiir ein ordnungsgeméBes Beschwerdeverfahren erforderlich sind, wobei
der Dienstleistungsempfanger iiber das Beschwerdeergebnis zu unterrichten ist und

¢) Informationen dariiber, dass keine berufsbezogenen disziplinarischen oder strafrechtlichen
Sanktionen vorliegen.

(3) Die Behorde hat im Rahmen der Europdischen Verwaltungszusammenarbeit das Internal Market
Information System (IMI) entsprechend der Verordnung (EU) Nr.1024/2012 {iber die
Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems und zur Authebung der
Entscheidung 200/49/EG der Kommission (,,IMI-Verordnung®), ABI. Nr. L 316 vom 14.11.2012 S. 1,
zuletzt gedndert durch die Verordnung (EU) 2016/1628, ABI. Nr.L 252 vom 16.09.2016 S. 53, zu
verwenden.

(4) Die Behorde hat die zustéindigen Behorden der anderen Mitgliedstaaten der EU und
Vertragsstaaten des EWR nach den Bestimmungen des Art. 56a der Berufsqualifikationsanerkennungs-
RL im Wege des IMI binnen drei Tagen nach Rechtskraft einer entsprechenden gerichtlichen Feststellung
iiber die Identitit des Niederlassungswerbers zu informieren, sofern dieser im Rahmen eines Verfahrens
gemidl § 7 gefilschte Berufsqualifikationsnachweise angeschlossen hat. Die Behorde hat den
Niederlassungswerber zeitgleich mit der Vorwarnung schriftlich iiber die Vorwarnung zu informieren.
Der Niederlassungswerber kann eine Uberpriifung der RechtmiBigkeit der Vorwarnung in einem
bescheidméBig zu erledigenden Verfahren bei der Behorde beantragen. Die Behorde hat die Vorwarnung
im Wege des IMI unverziiglich richtig zu stellen oder zuriickzuziehen, wenn im Rahmen der Uberpriifung
die Rechtswidrigkeit der Vorwarnung festgestellt wird.*

27. In § 63 Abs. 1 und Abs. 2 wird jeweils die Wortfolge ,des Bundesministers fir Wirtschaft, Familie
und Jugend* durch die Wortfolge ,,des Bundesministers fiir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft” und
in § 64 Abs. 2 und § 74 Abs. 1 wird jeweils die Wortfolge ,,Bundesminister fir Wirtschaft, Familie und
Jugend* durch die Wortfolge ,,Bundesminister fiir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft® ersetzt.

28. Dem § 74 wird folgender Abs.3 angefiigt.

»(3) (Verfassungsbestimmung) Mit der Vollzichung des § 52j Abs. 1 und § 52k Abs. 1 und 3 ist die
Bundesregierung betraut.*



	1. In § 2 Abs. 2 Z 5 wird das Wort „und“ durch einen Beistrich ersetzt, in § 2 Abs. 2 Z 6 der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und werden folgende Ziffern 7 bis 9 angefügt: 
	„2. Abschnitt 
	Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung 
	15. In § 53 Abs. 1 Z 6 wird der Punkt am Ende durch das Wort „oder“ ersetzt und folgende Z 7 angefügt: 
	16. § 53 Abs. 3 lautet: 
	17. § 61 Abs. 1 Z 4 entfällt. 
	18. Dem § 61 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
	19. Dem § 63 werden folgende Abs. 6 und 7 angefügt: 
	20. § 69 Abs. 4 entfällt: 
	21. § 71 Abs. 2 Z 3 lautet: 
	22. § 71. Abs. 2 Z 4 lautet: 
	23. § 72 Abs. 7 Z 2 lautet: 
	24. In § 72 Abs. 12 wird die Wortfolge „gelten die Abs. 1 bis 11 ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit.“ durch die Wortfolge „gelten die Abs. 1 bis 11 und die Abs. 14 und 15 ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit.“ ersetzt. 
	25. Dem § 72 wird folgender Abs. 14 und 15 angefügt: 
	26. § 73 lautet: 
	27. In § 63 Abs. 1 und Abs. 2 wird jeweils die Wortfolge „des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend“ durch die Wortfolge „des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft“ und in § 64 Abs. 2 und § 74 Abs. 1 wird jeweils die Wortfolge „Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend“ durch die Wortfolge „Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft“ ersetzt. 
	28. Dem § 74 wird folgender Abs.3 angefügt. 



